
Versicherungsbedingungen für Ihre Allianz Tierkrankenversicherung

Im Rahmen Ihrer Allianz Tierkrankenversicherung können Sie verschiedene rechtlich selbständige Verträge (Leistungsbausteine) abschlie-
ßen. Welche Bausteine Sie abgeschlossen haben, können Sie Teil A dieser Versicherungsbedingungen entnehmen. Diese Versicherungs-
bedingungen wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner.

Teil A - Leistungsbaustein

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Lei-
stungsbausteinen. Sie erfahren insbesondere, welche Leistungen
wir erbringen und in welchen Fällen unsere Leistung ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt ist. Daneben enthält dieser Abschnitt be-
sondere Regelungen, die Sie in Bezug auf den jeweiligen Baustein
beachten müssen (z.B. besondere Obliegenheiten; Kündigung im
Versicherungsfall; Beitragsanpassung).

Pflichten und Obliegenheiten, die für alle Bausteine gelten, finden
Sie in Teil B.

Die Leistungsbausteine sind jeweils selbständige Verträge. Welche
Bausteine Sie abgeschlossen haben, können Sie Teil A dieser Ver-
sicherungsbedingungen entnehmen.

Baustein Tierkrankenversicherung für Pferde
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weit wie möglich zu verzichten. Nicht jeder Fachausdruck kann
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Fachausdrücke, die dort erläutert werden, haben wir im Text mit ei-
nem "→" markiert.
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Teil A - Leistungsbaustein

Baustein Tierkrankenversicherung für Pferde

1. Leistungsvoraussetzungen und Lei-
stungsumfang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Unter welchen Voraussetzungen haben Sie An-

spruch auf Versicherungsschutz?
1.2 Wie sind die einzelnen Voraussetzungen für den

Versicherungsfall definiert?
1.3 Welche tierärztlichen Leistungen sind versichert

und welche Kosten ersetzen wir im Versiche-
rungsfall?

1.4 Bis zu welcher Höchstsumme sind Kosten versi-
chert?

1.5 Wann werden unsere Geldleistungen fällig?
1.6 In welchen Ländern besteht Versicherungs-

schutz?
1.7 Welche Serviceleistungen erbringen wir?

1.1 Unter welchen Voraussetzungen haben Sie An-
spruch auf Versicherungsschutz?

(1) Voraussetzungen
Im Rahmen der Regelungen dieses Vertrages haben Sie Anspruch
auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall nach Beginn
des Versicherungsschutzes und vor Vertragsende eingetreten und
die Wartezeit abgelaufen ist.

(2) Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die veterinärmedizinisch notwendige Operati-
on des versicherten Tiers wegen Krankheit oder Unfall unter Voll-
narkose. Wenn eine Operation durchgeführt wird, zählt zum Versi-
cherungsfall auch die Untersuchung am letzten Untersuchungstag
vor der Operation sowie die Nachbehandlung bis zum 10. Kalen-
dertag nach der Operation. Wenn die Operation nicht durchgeführt
wird, ist die Untersuchung nicht versichert.

(3) Beginn und Ende des Versicherungsfalls
a) Beginn des Versicherungsfalls

Wird eine Operation durchgeführt, beginnt der Versicherungsfall
mit der Untersuchung am letzten Untersuchungstag vor der Opera-
tion.

b) Ende des Versicherungsfalls

Der Versicherungsfall endet mit Ablauf des 10. Kalendertags nach
der Operation.

Sind wegen derselben Krankheit oder desselben Unfalles mehrere
Operationen veterinärmedizinisch notwendig, so zählen diese Ope-
rationen, deren jeweilige Voruntersuchung und deren jeweilige
Nachbehandlungen bis zum jeweils 10. Kalendertag danach als ein
zusammenhängender Versicherungsfall. Dieser endet am 10. Ka-
lendertag nach der letzten Operation.

(4) Wartezeit
a) Für Versicherungsfälle aufgrund von Krankheiten

Für Versicherungsfälle aufgrund von Koliken gilt eine Wartezeit
von 10 Tagen, für Versicherungsfälle aufgrund von anderen Krank-
heiten gilt eine Wartezeit von 6 Monaten. Das bedeutet, dass der
Versicherungsschutz erst 10 Tage bzw. 6 Monate nach dem in Teil
C Ziffer 1 für den Beginn des Versicherungsschutzes genannten
Zeitpunkt beginnt. Für Versicherungsfälle, die innerhalb der Warte-
zeit beginnen, besteht kein Versicherungsschutz.

b) Für Versicherungsfälle aufgrund von Unfällen

Für Versicherungsfälle aufgrund von Unfällen besteht keine Warte-
zeit.

1.2 Wie sind die einzelnen Voraussetzungen für den
Versicherungsfall definiert?

(1) Operation, Untersuchung vor der Operation und Nachbe-
handlung nach einer Operation
a) Operation

Operation ist ein veterinärmedizinisch notwendiger, chirurgischer
Eingriff am oder im Körper des versicherten Tiers unter Vollnarko-
se zur Wiederherstellung des Gesundheitszustandes. Hierbei
muss die Haut oder darunter liegendes Gewebe mehr als punktför-
mig durchtrennt werden.

(b) Untersuchung vor der Operation

Eine Untersuchung vor der Operation ist eine Untersuchung, die
unmittelbar vor der Operation durchgeführt wird, um zu einer Dia-
gnose zu gelangen. Hierzu zählen alle veterinärmedizinischen
Maßnahmen, die nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft in
Deutschland notwendig und geeignet sind, einen Befund zu erhe-
ben. Inbegriffen sind Vorbericht, klinische Untersuchungen sowie
spezielle Untersuchungen (z.B. Röntgen, Labor).

c) Nachbehandlung nach einer Operation

Nachbehandlung ist eine im Rahmen eines operativen Eingriffes
veterinärmedizinisch notwendige Behandlung, die nach dem aktu-
ellen und allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft in
Deutschland geeignet erscheint, um die Gesundheit des versicher-
ten Tieres wieder herzustellen, den Zustand zu verbessern oder ei-
ne Verschlechterung zu verhindern.

(2) Krankheit
Krankheit ist ein nach dem aktuellen und allgemein anerkannten
Stand der veterinärmedizinischen Wissenschaft in Deutschland
anormaler, unvorhersehbar eintretender, körperlicher Zustand.

(3) Fehlentwicklung
Fehlentwicklungen sind Krankheiten, die nach dem aktuellen Stand
der veterinärmedizinischen Wissenschaft angeboren, erblich be-
dingt oder erworben sind bzw. auf entwicklungsbedingten Anomali-
en beruhen.

(4) Unfall
Unfall ist ein Ereignis, das plötzlich von außen auf den Körper des
versicherten Tiers einwirkt und eine körperliche Schädigung des
versicherten Tiers nach sich zieht.

1.3 Welche tierärztlichen Leistungen sind versichert
und welche Kosten ersetzen wir im Versiche-
rungsfall?

(1) Versicherte tierärztliche Leistungen
a) Im Versicherungsfall (gemäß Ziffer 1.1) ersetzen wir Kosten für
die unter Ziffer b) aufgeführten Operationen.

Die Kosten müssen uns durch tierärztliche Rechnung nachgewie-
sen werden (siehe Ziffer 3.2 Absatz 1). Zu den Kosten der Operati-
on zählen auch die Kosten des letzten Untersuchungstags vor der
Operation, vorausgesetzt die Operation wird durchgeführt. Ebenso
zählen zu diesen Kosten die Kosten für eine sich anschließende
Nachbehandlung inklusive Aufenthalt in der Tierklinik (Unterbrin-
gung, Futter) bis zum 10. Kalendertag nach der Operation.
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b) Nach Maßgabe der Ziffer a) versicherte Operationen:

-> Abrasio corneae (Touchieren, Kürettage)
-> Amputation am Bewegungsapparat
-> Amputation eines Ohres
-> Arthroskopie
-> Arthrotomie
-> Autologe Plasma- oder Zelltherapie (ACP, PRP)
-> Bauchwandhernien (Hernia ventralis)-Operation
-> Bauchwunden, perforierend
-> Bindehautlappenplastik
-> Bulbusextirpation
-> Bulbusreposition
-> Bullaosteotomie
-> Caecumresektion
-> Chip-Operation (traumatische OCD)
-> Darminvagination
-> Darmresektion
-> Darmverschlingung
-> Darmverschluss
-> Discopathie
-> Endoskopische Operation an Sehnen und Sehnenscheiden
-> Enterolithen, operative Entfernung
-> Enterotomie
-> Entfernung des distalen Fragmentes beim Griffelbein
-> Entfernung eines Knochensequesters
-> e-PET-Therapie ("Equine Platelet Enhancement Therapy")
-> Epiglottiszysten-Operation
-> Equines Sarkoid - Entfernung eines Primärtumors
-> Exostose-Operation
-> Exstirpation eines Schleimbeutels
-> Fesselringband-Operation
-> Fesselträgerursprung-Operation
-> Fetotomie
-> Fisteloperation
-> Fragmentexstirpation (Gleichbein)
-> Frakturbehandlung operativ
-> Frakturversorgung, Kiefer
-> Fremdkörper-Operation
-> Gaumensegel-Operation
-> Gelenkspülung
-> Glandula - Entfernung
-> Glandula - Reposition und Fixation
-> Glaukom
-> Gleichbeinfraktur
-> Harnblasenvorfalloperation
-> Hauttumor (Operation)
-> Hornhautnaht
-> Hornsäulenoperation
-> Hufkrebs (Radikaloperation)
-> Implantat-Entfernung
-> Inguinalhernie
-> IRAP-Therapie
-> Kaiserschnitt
-> Karpaltunnelsyndrom-Operation
-> Keloid-Operation
-> Keratektomie (Korneasequester, Dermoid)
-> Kiefergelenksluxation, unblutige Reposition
-> Knochendrahtcerclage
-> Kreuzbandriss (Ruptur der kranialen, kaudalen oder beiden
Kreuzbändern)
-> Kryochirurgie am Auge
-> Laparoskopie
-> Laparotomie, diagnostisch
-> Leberlappenresektion
-> Lidspaltenplastik
-> Linsenextraktion
-> Linsenimplantation
-> Luftröhrenschnitt
-> Luftsackoperation
-> Luxation und Reposition am Bewegungsapparat
-> Lymphknoten-Exstirpation
-> Mammatumorentfernung
-> Meniskusoperation
-> Milzexstirpation
-> Nahtdehiszenz

-> Nephrektomie
-> Nephrotomie
-> Nervenschnitt
-> Nickhautknorpel - partielle Exzision
-> Nickhautschürze
-> Operationen am Ösophagus mit Thoraxöffnung
-> Ovarektomie
-> Penisamputation
-> Penisreposition
-> Perinalhernie
-> Perkutane Osteosynthese
-> Phimoseoperation
-> Plattenosteosynthese
-> Rehefuß (Operation)
-> Rektalschleimhautresektion
-> Rektumdivertikel
-> Rektumprolaps, einfach
-> Sehnennaht
-> Sehnenscheiden-Operation
-> Sehnenspaltung (Splitting)
-> Seitenbandriss
-> Sialadenektomie
-> Spatoperation
-> Stammzell-Therapie
-> Tarsorrhaphie
-> Tenotomie
-> Thorakozentese
-> Thoraxchirurgie
-> Thoraxdrainage
-> Torsionsoperation
-> Traumatischer Pneumothorax
-> Trepanation einer Stirnhöhle
-> Tumorentfernung am Auge
-> Überbein-Operation
-> Umbilikalhernie
-> Urethrotomie
-> Vitrektomie
-> Vulvaplastik
-> Warzen, Kryochirurgie
-> Warzenentfernung, operativ
-> Wirbelfraktur
-> Wobblersyndrom-Operation (Versteifung der Halswirbelkörper)
-> Wundnaht
-> Wundtoilette als Vorbereitung einer Operation im Sinne dieser
-> Wurzelbehandlung
-> Wurzelresektion
-> Zahnextraktion
-> Zahnfisteloperation
-> Zahnfüllung
-> Zwerchfellhernie
-> Zystoskopie
-> Zystotomie

(2) Versicherte tierärztliche Vergütungen
a) Vergütungen des Tierarztes

Wir erstatten die Vergütungen des Tierarztes für die in Absatz 1
genannten Leistungen nach der Gebührenordnung für Tierärzte
(GOT) vom 30.06.2008 in der jeweils gültigen Fassung bis zur Hö-
he des im Versicherungsschein genannten Gebührensatzes. Vor-
aussetzung für unsere Leistung ist, dass die Operationen sowie die
Vor- und Nachbehandlung nach dem aktuellen und allgemein aner-
kannten Stand der veterinärmedizinischen Wissenschaft in
Deutschland für das jeweilige Krankheitsbild beziehungsweise die
Unfallfolge medizinisch notwendig, zweckmäßig, angemessen und
verhältnismäßig sind.

b) Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienst im Notfall

Bei tierärztlich bestätigtem Vorliegen eines Notfalles, erstatten wir
für die in Absatz 1 genannten tierärztlichen Leistungen, die im
Nacht- und Wochenenddienst oder außerhalb der regulären Pra-
xiszeiten erbracht werden, Zuschläge nach der Gebührenordnung
für Tierärzte (GOT) vom 28.7.1999 in der jeweils gültigen Fassung
bis zur Höhe des im Versicherungsschein genannten Gebühren-
satzes.
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(3) Medikamente und Verbrauchsmaterial
Wir erstatten die Kosten von Medikamenten und Verbrauchsmate-
rial, wenn diese im Rahmen einer der in Absatz 1 genannten Lei-
stungen vom Tierarzt verordnet oder verschrieben und für die Be-
handlung aus medizinischer Sicht und dem allgemein anerkannten
Stand der veterinärmedizinischen Wissenschaft in Deutschland
auch notwendig sind.

1.4 Bis zu welcher Höchstsumme sind Kosten versi-
chert?

(1) Versicherungssumme pro Versicherungsfall
Wir erstatten pro Versicherungsfall (siehe Ziffer 1.1) die Kosten bis
zu der im Versicherungsschein genannten jeweiligen Versiche-
rungssumme.

Zu den Kosten einer Operation zählen auch die Kosten der Unter-
suchung, die am letzten Untersuchungstag vor der Operation
durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass die Operation tatsäch-
lich durchgeführt wird. Zu den Kosten zählen auch die Kosten für
eine sich anschließende Nachbehandlung inklusive Aufenthalt in
der Tierklinik (Unterbringung, Futter) bis zum 10. Kalendertag nach
der Operation.

Die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme pro
Versicherungsfall gilt für alle Kosten, die bis zum Ende des Versi-
cherungsfalls anfallen, auch wenn mehrere Operationen veterinär-
medizinisch notwendig sind, (siehe Ziffer 1.1 Absatz 3 b)).

(2) Versicherungssumme pro Versicherungsjahr
Die Versicherungssumme gemäß Absatz 1 ist zugleich die Ober-
grenze für sämtliche Leistungen innerhalb eines Versicherungsjah-
res.

1.5 Wann werden unsere Geldleistungen fällig?

(1) Fälligkeit unserer Geldleistung
Unsere Geldleistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebungen
abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versicherungsfalls
und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwendig sind.

(2) Ihr Anspruch auf Abschlagszahlung
Wenn unsere Erhebungen nicht innerhalb eines Monats nach An-
zeige des Versicherungsfalls abgeschlossen sind, können Sie Ab-
schlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den wir voraus-
sichtlich mindestens zahlen müssen. Verzögern sich jedoch unsere
Erhebungen durch Ihr Verschulden, verlängert sich die Monatsfrist
entsprechend.

1.6 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?

Versicherungsschutz besteht für in Deutschland erbrachte tierärztli-
che Leistungen durch in Deutschland ansässige Tierärzte.

1.7 Welche Serviceleistungen erbringen wir?

Telefonische Anwaltsberatung
Für versicherte Tiere können Sie eine telefonische Erstberatung
durch eine von uns vermittelte Rechtsanwaltskanzlei in Deutsch-
land in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass Sie im Zusam-
menhang mit der Haltung des versicherten Tiers während der Dau-
er der Versicherung Rechtsberatungsbedarf in einem Notfall ha-
ben.

Neben den Ausschlüssen und Leistungseinschränkungen in
Ziffer 1 (Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang)
gelten folgende Ausschlüsse:

2. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Welche Kosten übernehmen wir nicht?
2.2 Welche Selbstbeteiligung gilt?

2.1 Welche Kosten übernehmen wir nicht?

(1)Versicherungsfall innerhalb der Wartezeit
Für Versicherungsfälle, die innerhalb der Wartezeit beginnen, be-
steht kein Versicherungsschutz

(2) Ausgeschlossene Beeinträchtigungen, Operationen und
sonstige veterinärärztliche Leistungen
Für die nachfolgend genannten Beeinträchtigungen, Operationen
(inklusive Voruntersuchung und Nachbehandlung) sowie sonstige
tierärztliche Leistungen werden keine Kosten übernommen:

a) Für Ihnen bei Antragstellung bekannte Krankheiten, Unfälle oder
angeborene, genetisch bedingte oder erworbene Fehlentwicklun-
gen besteht kein Versicherungsschutz für Versicherungsfälle, die
im Zusammenhang mit solchen Beeinträchtigungen stehen und in-
nerhalb der ersten 24 Monate ab Beginn des Versicherungsschut-
zes (siehe Teil C Ziffer 1) beginnen (siehe Ziffer 1.1 Absatz 3a);
b) Für angeborene Fehlentwicklungen besteht kein Versicherungs-
schutz für Versicherungsfälle, die im Zusammenhang mit solchen
Beeinträchtigungen stehen und innerhalb der ersten 24 Monate ab
Beginn des Versicherungsschutzes (siehe Teil C Ziffer 1) beginnen
(siehe Ziffer 1.1 Absatz 3a);
c) Kastration, Sterilisation und die Operation von Kryptorchiden
(->Kryptorchismus);
d) Zahnersatz (Prothetik) sowie die Korrektur von angeborenen
Zahn- und Kieferanomalien;
e) Hufbeschlag, auch orthopädischer Hufbeschlag;
f) Diät- und Ergänzungsfuttermittel, auch wenn diese zur Behand-
lung eingesetzt werden, und vorbeugende Vitamin- und Mineral-
stoffpräparate;
g) -> Prophylaxemaßnahmen;
h) Erstellung von Bescheinigungen und Gutachten;
i) Operationen außerhalb der regulären Praxiszeiten soweit nicht
die Voraussetzungen der Ziffer 1.3 Absatz 2 b) vorliegen;
j) Wege-, Verweilgeld und Reisekosten des Tierarztes;
k) Transportkosten für das Pferd;
l) Zuschläge für apparativen Aufwand und Zeitgebühren; Ausnah-
me: wenn die Voraussetzungen der Ziffer 1.3 Absatz 2 b) vorlie-
gen, werden Zeitgebühren in dem dort genannten Umfang erstat-
tet;
m) Physiotherapeutische Behandlungen;
n) ->Komplementäre bzw. alternative Behandlungsmethoden (z.B.
Akupunktur, Homöopathie, Laser- und Magnetfeldtherapie, Neural-
therapie, Osteopathie, Chiropraktik);
o) Operationen aufgrund von Schäden, die Sie bzw. ein Familien-
angehöriger vorsätzlich herbeigeführt haben bzw. für die Sie einen
Anspruch arglistig erhoben haben;
p) Operationen von Krankheiten oder Unfällen, die durch Kriegser-
eignisse jeder Art, Aufruhr, Aufstand und Gewalttätigkeiten anläss-
lich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung entstehen;
q) Operationen von Krankheiten oder Unfällen, die durch Erdbe-
ben, Überschwemmungen und Kernenergie entstehen;
r) Operationen von Krankheiten, die infolge von Epidemien oder
Pandemien entstehen.

(3) Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Trächtigkeit
und Geburt
Nicht übernommen werden die Kosten für zuchthygienische Ope-
rationen (inklusive Voruntersuchung und Nachbehandlung) sowie
für Operationen von Krankheiten oder Unfällen, die im Zusammen-
hang mit dem Decken, der Trächtigkeit oder der Geburt stehen.
Versichert sind aber die Operationskosten, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit einem Kaiserschnitt oder einer -> Fetotomie
entstehen, die wegen Komplikationen bei der Geburt veterinärme-
dizinisch notwendig sind.

2.2 Welche Selbstbeteiligung gilt?

Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte
Selbstbeteiligung ab.
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3. Ihre besonderen Obliegenheiten

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 Welche Obliegenheiten müssen Sie vor Eintritt

des Versicherungsfalls beachten?
3.2 Welche Obliegenheiten müssen Sie nach Eintritt

des Versicherungsfalls beachten?
3.3 Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverlet-

zungen?

3.1 Welche Obliegenheiten müssen Sie vor Eintritt
des Versicherungsfalls beachten?

Sie müssen alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen
(z.B. Einhaltung behördlicher Sicherheitsvorschriften, tierschutz-,
tierart- und rassegerechte Unterbringung sowie Versorgung mit
Futter und Wasser), um Krankheiten und Unfälle des versicherten
Tieres zu vermeiden.

3.2 Welche Obliegenheiten müssen Sie nach Eintritt
des Versicherungsfalls beachten?

(1) Vorlage der Originalrechnung
Wenn Sie einen Leistungsanspruch geltend machen, müssen Sie
uns die durch die versicherte Behandlung entstandenen Kosten
durch Vorlage der Originalrechnungen unverzüglich, spätestens 1
Monat nach Beendigung der Behandlung nachweisen. Aus der
Rechnung muss ersichtlich sein

• der Name des Halters des Tieres, für das die Leistung erbracht
worden ist;

• der Name und Beschreibung des Tieres (Lebensnummer, falls
nicht vorhanden, Rasse, Farbe, Geburtsdatum, Geschlecht
(Hengst, Wallach, Stute)) für das die Leistung erbracht worden
ist;

• die Diagnose;
• die berechnete Leistung aufgegliedert nach Gebührenposition

mit dem jeweiligen Gebührensatz;
• das Datum der erbrachten Leistungen;
• die angewandten und abgegebenen Medikamente, ihre Dosie-

rung bzw. Menge sowie das Datum der Medikamentenanwen-
dung bzw. -abgabe, soweit diese Angaben nicht in den Gebüh-
rensätzen des Gebührenverzeichnisses enthalten sind.

Wenn für Behandlungen des versicherten Tieres spezielle Labor-
untersuchungen oder spezielle diagnostische Verfahren (EKG,
Röntgen, Ultraschall etc.) notwendig gewesen und verrechnet wor-
den sind, müssen Sie uns auf Verlangen die entsprechenden Un-
tersuchungsdokumente vorlegen.

(2) Auskunftspflicht
Wenn Sie einen Leistungsanspruch geltend machen, müssen Sie
uns vollständig und wahrheitsgemäß jede Auskunft erteilen, die für
die Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer
Leistungspflicht erforderlich ist. Wir sind berechtigt, bei den Tier-
ärzten, die das versicherte Tier behandelt oder untersucht haben,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs un-
serer Leistungspflicht erforderlichen Auskünfte in Bezug auf das
versicherte Tier einzuholen.

(3) Untersuchungsrecht
Wenn Sie einen Leistungsanspruch geltend machen, müssen Sie
uns gestatten, das Tier durch einen von uns bestimmten Tierarzt
untersuchen zu lassen. Die Kosten dieser Untersuchung tragen
wir.

3.3 Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverlet-
zungen?

Die Rechtsfolgen einer Verletzung der Obliegenheiten in Ziffer 3.1
und 3.2 richten sich nach Teil B Ziffer 3. Unter den dort genannten
Voraussetzungen können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein
sowie ein Kündigungsrecht haben.

4. Rangverhältnis der Leistungen bei mehre-
ren Versicherungsverträgen

Wie ist das Rangverhältnis der Leistungen, wenn Sie auch ei-
ne andere Versicherung in Anspruch nehmen können?

Wenn Sie im Versicherungsfall auch aus einer Versicherung mit ei-
nem anderen Versicherer eine Leistung beanspruchen können,
geht dieser Anspruch unserer Leistungspflicht vor (Subsidiarität).
Es steht Ihnen jedoch frei, welchem Versicherer Sie den Versiche-
rungsfall melden. Wenn Sie uns den Versicherungsfall melden,
werden wir im Rahmen unserer Verpflichtungen in Vorleistung tre-
ten.

Wenn Sie Ansprüche gegen einen anderen Versicherer haben,
müssen Sie uns dies mitteilen. Einzelheiten können Sie Teil B Zif-
fer 4 entnehmen.

5. Tod des versicherten Tiers

Was gilt bei Tod des versicherten Tiers?

Scheidet das versicherte Tier nach Beginn der Versicherung nach-
weislich durch Tod aus Ihrem Gewahrsam aus, endet der Versi-
cherungsvertrag. In diesem Fall haben wir Anspruch auf den Bei-
trag, den wir hätten erheben können, wenn die Versicherung des
Tiers nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir
vom Wegfall Kenntnis erlangt haben.

6. Weitere Regelungen zur Durchführung
des Vertrages

Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 Wie wird der Beitrag für bestehende Verträge neu

kalkuliert?
6.2 Unter welchen Voraussetzungen kann die Versi-

cherung nach Eintritt des Versicherungsfalls ge-
kündigt werden?

6.1 Wie wird der Beitrag für bestehende Verträge neu
kalkuliert?

Die Tarifbeiträge werden unter Berücksichtigung der Schadenauf-
wendungen, der Kosten (insbesondere der Provisionen sowie der
Sach- und Personalkosten) und des Gewinnansatzes kalkuliert.

(1) Neukalkulation
Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag für bestehende
Verträge einmal im Kalenderjahr nach den anerkannten Grundsät-
zen der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik neu
zu kalkulieren.

Bei der Neukalkulation werden Tierversicherungsverträge aus dem
Bestand der Allianz Versicherungs-AG, die nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen einen gleichartigen Risikoverlauf erwar-
ten lassen, zusammengefasst. Die Neukalkulation richtet sich nach
der bisherigen Schaden- und Kostenentwicklung sowie nach der
voraussichtlichen Schaden- und Kostenentwicklung bis zur näch-
sten Neukalkulation. Wir sind dabei berechtigt, Veränderungen der
Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) zu berücksichtigen, sowie
sonstige gesicherte, veröffentlichte wissenschaftliche oder statisti-
sche Erkenntnisse heranzuziehen, wenn diese einen Einfluss auf
die voraussichtliche Schaden- und Kostenentwicklung haben. Hier-
zu gehören insbesondere statistische Erkenntnisse des Gesamt-
verbands der Versicherungswirtschaft e.V.

Der Ansatz für Gewinn bleibt von der Neukalkulation unberührt.
Außerdem dürfen individuelle Beitragszu- und abschläge aufgrund
der Neukalkulation nicht verändert werden.

(2) Beitragsanhebung und Beitragsabsenkung
Ergibt die Neukalkulation einen höheren als den bisherigen Tarif-
beitrag, sind wir berechtigt, den bisherigen Tarifbeitrag um die Dif-
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ferenz anzuheben. Ergibt die Neukalkulation einen niedrigeren als
den bisherigen Tarifbeitrag, sind wir verpflichtet, den bisherigen
Tarifbeitrag um die Differenz abzusenken.

Die sich danach ergebenden Beitragsänderungen gelten mit Wir-
kung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres (siehe Teil C
Ziffer 4) für bestehende Verträge.

Die Beiträge nach dem neu kalkulierten Tarif für bestehende Ver-
träge dürfen nicht höher sein, als die Beiträge für neu abzuschlie-
ßende Verträge, sofern diese Tarife vergleichbare Tarifmerkmale,
einen entsprechenden Deckungsumfang und vergleichbare Bedin-
gungen aufweisen.

3) Mitteilung und Kündigungsrecht nach Beitragsanhebung
Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes entsprechend ändert, können Sie den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung kündigen.

Die Kündigung wird mit Zugang Ihrer Kündigungserklärung, frühe-
stens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens unserer Bei-
tragserhöhung wirksam.

Wir werden Sie in der Mitteilung über die Beitragsanpassung auf
dieses gesetzliche Kündigungsrecht hinweisen. Die Mitteilung
muss Ihnen spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der
Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

6.2 Unter welchen Voraussetzungen kann die Versi-
cherung nach Eintritt des Versicherungsfalls ge-
kündigt werden?

(1) Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede Vertragspar-
tei das Versicherungsverhältnis kündigen. Die Kündigung muss
dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zugehen.

(2) Form der Kündigung
Die Kündigung nach dieser Vorschrift bedarf der Textform. Zum
Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Text-
form, sofern der Absender daraus erkennbar ist.

(3) Wirksamwerden der Kündigung
Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung mit Zugang wirksam. Sie
können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung zu einem späte-
ren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahrs (siehe Teil C Ziffer 4), wirksam wird.

Wenn wir kündigen, wird unsere Kündigung einen Monat nach Zu-
gang bei Ihnen wirksam.
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Teil B - Ihre Pflichten für alle Bausteine

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

(1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

(b) Zurechnung der Kenntnis dritter Personen
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
ständen für Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung

a) Unsere Rechte bei Anzeigepflichtverletzung
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
§§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den dort
genannten Voraussetzungen können wir

• vom Vertrag zurücktreten,
• von unserer Leistungspflicht frei sein,
• den Vertrag kündigen,
• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

b) Frist für die Ausübung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als
5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
trägt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder argli-
stig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erlischt,
wenn seit der Abgabe Ihrer Vertragserklärung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung
Wenn wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhöhen oder die Gefahrabsicherung für einen
nicht angezeigten Umstand ausschließen, können Sie den Vertrag
nach Maßgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kündigen.

(4) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-
schutz nachträglich erweitert wird und deshalb eine erneute Risiko-
prüfung erforderlich ist. Eine Kündigung per E-Mail erfüllt die
Schriftform, wenn die Identität des Absenders für uns feststellbar
ist.

(5) Schriftformerfordernis
Die Ausübung des Rechts auf Rücktritt, Kündigung, Anfechtung
oder Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Eine E-Mail erfüllt
die Schriftform, wenn die Identität des Absenders feststellbar ist.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beach-
ten?

(1) Zahlungsperiode
Die Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie als einmaligen Bei-
trag oder als laufende Beiträge entsprechend der vereinbarten
Zahlungsperiode zahlen. Die Zahlungsperiode kann je nach Ver-
einbarung ein Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr
betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an.

Die Beiträge sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsvertrags-
gesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungsperiode.

(2) Fälligkeit der Versicherungsbeiträge

a) Erster oder einmaliger Beitrag
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
der Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fällig.

b) Folgebeiträge
Die Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten
Zahlungsperiode zu zahlen, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit unver-
züglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn eine
Zahlung im Lastschriftverfahren (siehe Absatz 5) vereinbart ist, ist
die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn

• wir den Beitrag bei Fälligkeit einziehen können und
• der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-

spricht. Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können
und Sie dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie
in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zur Zahlung aufge-
fordert haben.

(4) Übermittlungsrisiko
Die Übermittlung des Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Ko-
sten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren
a) SEPA-Lastschriftmandat
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden.

b) Monatliche Beiträge
Monatliche Beiträge müssen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie
dies zu vertreten haben,
• können wir für die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außer-

halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;
• sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine

vierteljährliche Zahlungsperiode umzustellen.
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Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefährdung des Versicherungsschutzes
Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhängig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinn von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) und Absatz 3 zahlen, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen.

Für Versicherungsfälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach,
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief,
Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
hingewiesen haben.

(2) Unser Rücktrittsrecht
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag
nicht bei uns eingegangen ist. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlos-
sen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten haben.

2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-
zeitig zahlen?

(1) Verzug
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) und Absatz 3 zahlen, geraten Sie ohne weitere
Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, Sie haben die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Wir sind berechtigt, Ersatz des Scha-
dens zu verlangen, der uns durch den Verzug entstanden ist.

(2) Fristsetzung
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail)
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 2 Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn wir darin den rück-
ständigen Beitrag, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und
die Rechtsfolgen angeben, die nach den Absätzen 3 bis 5 mit dem
Fristablauf verbunden sind.

(3) Kein Versicherungsschutz bei erfolglosem Fristablauf
Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-
frist eintreten, besteht kein Versicherungsschutz, wenn

• Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung
von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und

• wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

(4) Unser Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, können wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung von Bei-
trag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, wird die Kündigung dann
automatisch wirksam. Hierauf werden wir Sie bei Kündigung aus-
drücklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten Be-
trag nachzahlen
Unsere Kündigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,
wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-
zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kündigung oder, wenn die
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit
Ablauf der Zahlungsfrist. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem

Ablauf der Zahlungsfrist und der Nachzahlung eintreten, besteht je-
doch kein Versicherungsschutz.

3. Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzun-
gen

Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverletzungen?

(1) Nachteilige Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht
Wenn Sie eine Obliegenheit verletzen, kann dies dazu führen,
dass wir nicht oder nur teilweise leistungspflichtig sind. Im Einzel-
nen gilt:

• Wenn Sie die Obliegenheit vorsätzlich verletzen, sind wir nicht
leistungspflichtig.

• Wenn Sie die Obliegenheit grob fahrlässig verletzen, sind wir
berechtigt, die Versicherungsleistung zu kürzen. Die Kürzung
richtet sich nach der Schwere des Verschuldens. Sie kann gege-
benenfalls zum vollständigen Anspruchsverlust führen. Wenn
Sie nachweisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kür-
zen wir die Leistung nicht.

Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleiben wir
insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie uns nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls

• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht

ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig
verletzt haben.

(2) Unser Kündigungsrecht
Wenn Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag verletzen, die Sie
vor Eintritt des Versicherungsfalls erfüllen müssen, können wir zu-
sätzlich zu den in Absatz 1 genannten Rechten den Vertrag fristlos
kündigen. Die Kündigung können wir nur innerhalb eines Monats,
nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, erklären.

Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass
die Obliegenheitsverletzung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
erfolgt ist.

4. Mitteilungsobliegenheit, wenn Sie auch ei-
ne andere Versicherung in Anspruch neh-
men können

Was müssen Sie uns mitteilen, wenn Sie auch eine andere
Versicherung in Anspruch nehmen können?

(1) Ihre Mitteilungsobliegenheit
Wenn Sie im Versicherungsfall auch aus einer Versicherung mit ei-
nem anderen Versicherer eine Leistung beanspruchen können,
müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen. In der Mitteilung sind
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

Die Mitteilungsobliegenheit entfällt, wenn der andere Versicherer
ein Unternehmen des Allianz Konzerns ist.

(2) Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Mitteilungsobliegenheit
Die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Mitteilungsobliegenheit
richten sich nach Ziffer 3. Unter den dort genannten Voraussetzun-
gen können wir ganz oder teilweise von der Leistungspflicht frei
sein sowie ein Kündigungsrecht haben.
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5. Gefahrerhöhung

Hinweis, sofern Haftpflicht-Bausteine vereinbart sind:
Für Haftpflicht-Bausteine, finden sich zur Gefahrerhöhung abwei-
chende Regelungen in Teil A. Für diese Bausteine findet die nach-
folgende Regelung keine Anwendung.

Was gilt bei Gefahrerhöhungen?

(1) Begriff der Gefahrerhöhung

Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vor-
herige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch Dritte gestatten.

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn sich die im Zeitpunkt Ihrer
Vertragserklärung vorhandenen Umstände so wesentlich ändern,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung
des Schadens oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme
wahrscheinlicher werden.

(2) Ihre Pflichten im Zusammenhang mit Gefahrerhöhungen

a) Verbot der Vornahme von Gefahrerhöhungen

Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vor-
herige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch Dritte gestatten.

b) Anzeigepflichten

Wenn Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhö-
hung vorgenommen oder gestattet haben und dies nachträglich er-
kennen, müssen Sie uns die Gefahrerhöhung unverzüglich anzei-
gen.Auch eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragser-
klärung unabhängig von Ihrem Willen eingetreten ist, müssen Sie
uns unverzüglich anzeigen, sobald Sie von ihr Kenntnis erlangt ha-
ben.

(3) Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen
Die Folgen einer Verletzung der Pflichten nach Absatz 2 ergeben
sich aus §§ 24 bis 27 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter
den dort genannten Voraussetzungen können wir
• ganz oder teilweise leistungsfrei werden,
• den Versicherungsvertrag kündigen,
• den Beitrag erhöhen oder
• die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.

Wenn wir den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder die Absi-
cherung der höheren Gefahr ausschließen, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

(4) Mitversicherte Gefahrerhöhungen
Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder die Gefahrerhöhung
nach den Umständen als mitversichert anzusehen ist.

(5) Schriftform der Kündigung
Eine Kündigung nach Absatz 3 bedarf der Schriftform. Eine Kündi-
gung per E-Mail erfüllt die Schriftform, wenn die Identität des Ab-
senders feststellbar ist.

6. Übergang Ihrer Ansprüche gegen Dritte
auf uns

Wann gehen Ihre Ersatzansprüche gegen Dritte auf uns über
und welche Obliegenheiten müssen Sie dabei beachten?

(1) Übergang von Ersatzansprüchen
Wenn Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zusteht, geht
dieser Anspruch bis zu der Höhe auf uns über, in der wir den Scha-
den ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend
gemacht werden.

Wenn sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person richtet, mit der
Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben,
können wir den übergegangenen Anspruch gegen diese Person
nur geltend machen, wenn sie den Schaden vorsätzlich verursacht
hat.

(2) Ihre Obliegenheiten im Zusammenhang mit Ersatzansprü-
chen
Sie müssen einen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form-
und Fristvorschriften wahren. Das bedeutet beispielsweise, dass
Sie über den Anspruch oder ein ihn sicherndes Recht nicht durch
Abtretung, Verzicht, Erlass oder Vergleich verfügen dürfen. Auch
dürfen Sie die Realisierung des Anspruchs nicht durch bloßes Un-
tätigbleiben verhindern.

Nachdem der Anspruch auf uns übergegangen ist, müssen Sie uns
ferner bei der Durchsetzung des Anspruchs unterstützen, soweit
dies erforderlich ist.

(3) Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Abweichend von Ziffer 3 gilt bei Verletzung der Obliegenheiten
nach Absatz 2 Folgendes:

Wenn Sie die genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, sind
wir insoweit nicht zur Leistung verpflichtet, als wir aufgrund Ihrer
Obliegenheitsverletzung von dem Dritten keinen Ersatz erlangen
können.

Wenn Sie die genannten Obliegenheiten grob fahrlässig verletzen
und wir deshalb von dem Dritten keinen Ersatz verlangen können,
sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen. Die Kürzung richtet
sich nach der Schwere Ihres Verschuldens. Sie kann gegebenen-
falls zum vollständigen Anspruchsverlust führen. Wenn Sie nach-
weisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kürzen wir die
Leistung nicht.
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Teil C - Allgemeine Regelungen

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

(1) Grundsatz

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt,
wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne
von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) und Absatz 3 zahlen. Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, be-
ginnt der Versicherungsschutz daher erst zu dem Zeitpunkt, zu
dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Ziffer 2.2 Absatz 1).

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes

Wenn Sie den Versicherungsschutz nachträglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch für diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherung für fremde Rechnung

Was gilt bei einer Versicherung für fremde Rechnung?

(1) Rechte aus dem Vertrag

Wenn Sie den Vertrag im eigenen Namen für einen anderen
schließen (Versicherung für fremde Rechnung), können aus-
schließlich Sie als Versicherungsnehmer die Rechte aus dem Ver-
trag ausüben. Dies gilt auch dann, wenn die versicherte Person
den Versicherungsschein besitzt.

(2) Zustimmung der versicherten Person zur Zahlung

Wir können vor Zahlung der Versicherungsleistung an Sie den
Nachweis verlangen, dass die versicherte Person hierzu ihre Zu-
stimmung erteilt hat.

(3) Kenntnis und Verhalten der versicherten Person

a) Zurechnung der Kenntnis und des Verhaltens der versicher-
ten Person
Die Kenntnis und das Verhalten der versicherten Person stehen Ih-
rer Kenntnis und Ihrem Verhalten gleich. Das bedeutet beispiels-
weise, dass die Obliegenheiten nicht nur von Ihnen zu erfüllen
sind, sondern auch von der versicherten Person. Eine Zurechnung
erfolgt nicht, wenn es der versicherten Person nicht möglich oder
zumutbar war, Sie rechtzeitig zu benachrichtigen.

b) Zustandekommen des Vertrags ohne Wissen der versicher-
ten Person
Wenn der Vertrag ohne Wissen der versicherten Person abge-
schlossen wurde, kommt es auf das Wissen der versicherten Per-
son nicht an. Das Wissen der versicherten Person wird Ihnen aber
zugerechnet, wenn Sie uns bei Abschluss des Vertrags nicht dar-
über informiert haben, dass Sie den Vertrag ohne Auftrag der ver-
sicherten Person schließen.

3. Bedingungsanpassung

Wann können wir eine Regelung Ihrer Versicherungsbedin-
gungen anpassen?

(1) Unwirksamkeit einer Regelung

Wenn durch
• eine höchstrichterliche Entscheidung oder
• einen bestandskräftigen Verwaltungsakt
eine Regelung in Versicherungsbedingungen für unwirksam erklärt
wird, sind wir berechtigt, eine davon betroffene Regelung in Ihren

Versicherungsbedingungen zu ändern, zu ergänzen oder zu erset-
zen.

Dies gilt auch, wenn sich die gerichtliche oder behördliche Ent-
scheidung gegen ein anderes Unternehmen richtet. Voraussetzung
ist, dass die für unwirksam erklärte Regelung mit einer Regelung in
Ihren Versicherungsbedingungen im Wesentlichen inhaltsgleich ist.
Eine Anpassung ist nur zulässig, wenn die in den folgenden Absät-
zen beschriebenen Voraussetzungen vorliegen.

(2) Regelungen, die angepasst werden können

Wir können nur Regelungen anpassen, die eines der folgenden
Themen betreffen:

• Leistungsvoraussetzungen;
• Leistungsumfang;
• Leistungsausschlüsse oder Leistungseinschränkungen;
• Obliegenheiten, die Sie nach Vertragsabschluss beachten müs-

sen;
• die Anpassung Ihres Beitrags;
• die Vertragsdauer;
• die Kündigung des Vertrags.

(3) Ersatzlose Streichung der Regelung darf nicht interessen-
gerecht sein

Eine Anpassung setzt voraus,

• dass die gesetzlichen Vorschriften keine konkrete Bestimmung
enthalten, mit der die durch die Unwirksamkeit (siehe Absatz 1)
entstandene Vertragslücke geschlossen werden kann und

• dass der ersatzlose Wegfall der Regelung keine angemessene
Lösung darstellt, die den typischen Interessen der Vertragspart-
ner gerecht würde.

(4) Inhalt der Neuregelung

Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der ergänzenden
Vertragsauslegung. Das bedeutet, dass die unwirksame Regelung
durch eine Regelung ersetzt wird, welche die Vertragspartner als
angemessene und ihren typischen Interessen gerechte Lösung ge-
wählt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannt gewesen wäre.

(5) Durchführung der Bedingungsanpassung

Die angepasste Regelung werden wir Ihnen in Textform (zum Bei-
spiel Brief, Fax, E-Mail) mitteilen und erläutern.

Die Anpassung gilt als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von 6
Wochen nach Zugang unserer Mitteilung widersprechen. Ihr Wider-
spruch muss in Textform erfolgen.

Auf Ihr Widerspruchsrecht werden wir Sie in unserer Mitteilung
ausdrücklich hinweisen. Für die Rechtzeitigkeit Ihres Widerspruchs
reicht es aus, wenn Sie ihn innerhalb der Frist absenden. Wenn
Sie fristgemäß widersprechen, tritt die Bedingungsanpassung nicht
in Kraft.

(6) Unser Kündigungsrecht im Falle Ihres Widerspruchs

Falls Sie der Bedingungsanpassung widersprechen (siehe Absatz
5), können wir den Vertrag kündigen, wenn uns das Festhalten an
dem Vertrag ohne die Anpassung nicht zumutbar ist.

Unsere Kündigung müssen wir innerhalb von 6 Wochen nach Zu-
gang Ihres Widerspruchs schriftlich erklären, und zwar mit einer
Frist von 8 Wochen zum Ende eines Monats.
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4. Definition des Versicherungsjahrs

Wie wird das Versicherungsjahr bestimmt?

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von 12
Monaten. Wenn die vereinbarte Vertragsdauer nicht nur aus gan-
zen Jahren besteht, wird das erste Versicherungsjahr entspre-
chend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum verein-
barten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

Die vereinbarte Vertragsdauer können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen.

5. Ende des Vertrags

Wie lange dauert der Vertrag und wie kann er gekündigt wer-
den?

(1) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Dauer
abgeschlossen.

(2) Stillschweigende Vertragsverlängerung und Kündigung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn weder Sie noch wir den
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
oder jedes darauf folgenden Jahres zugehen.

(3) Kündigung bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jah-
ren

Wenn eine Vertragsdauer von mehr als drei Jahren vereinbart ist,
können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes
darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss uns spä-
testens drei Monate vor Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar-
auf folgenden Jahres zugehen.

(4) Schriftform der Kündigung

Eine Kündigung nach dieser Regelung bedarf der Schriftform. Eine
Kündigung per E-Mail erfüllt die Schriftform, wenn die Identität des
Absenders feststellbar ist.

6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendi-
gung

Welche Zahlung schulden Sie uns bei vorzeitiger Beendigung
oder Nichtigkeit des Vertrags?

Wenn der Vertrag vorzeitig beendet wird, können wir - soweit das
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt - nur den Teil des Beitrags
verlangen, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

Eine Ausnahme besteht insbesondere, wenn wir wegen einer Ver-
letzung Ihrer Anzeigepflicht vom Vertrag zurücktreten oder ihn we-
gen arglistiger Täuschung anfechten. In diesen Fällen müssen Sie
den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zahlen, zu dem Ihnen unsere
Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zugeht.

Wenn wir vom Vertrag zurücktreten, weil Sie den ersten Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt haben, können wir eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen.

7. Deutsches Recht

Welches Recht gilt für Ihren Vertrag?

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

8. Zuständiges Gericht

Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden?

(1) Zuständiges Gericht, wenn Sie gegen uns Klage erheben

Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das für unseren
Geschäftssitz oder die Niederlassung zuständig ist, die Ihren Ver-
trag verwaltet.

Sie können auch bei dem Gericht Klage erheben, in dessen Bezirk
Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein
Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn der
Versicherungsnehmer eine juristische Person ist (zum Beispiel ei-
ne Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähige Per-
sonengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesellschaft
oder eine Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zuständige
Gericht nach seinem Geschäftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dürfen, können Sie auch dort
Klage erheben.

(2) Zuständiges Gericht, wenn wir gegen Sie Klage erheben

a) Ihr Wohn- beziehungsweise Geschäftssitz ist uns bekannt
Wenn wir aus dem Versicherungsvertrag Klage gegen Sie erhe-
ben, ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie
zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohn-
sitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person ist (zum Beispiel eine
Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähige Perso-
nengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesellschaft
oder eine Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zuständige
Gericht nach seinem Geschäftssitz.

b) Ihr Wohn- beziehungsweise Geschäftssitz ist uns nicht be-
kannt
Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch
Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, können wir Klage bei
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nie-
derlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person
oder eine parteifähige Personengesellschaft ist und sein Ge-
schäftssitz unbekannt ist.

(3) Zuständiges Gericht, wenn Sie außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz wohnen

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kön-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich bei dem Gericht
erheben, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

(4) Zuständiges Gericht, wenn das schädigende Ereignis im
Ausland eintritt

Wenn Sie bei Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen
Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in Deutschland haben und ein
versichertes schädigendes Ereignis im Ausland eintritt, können
Klagen in diesem Zusammenhang ausschließlich vor einem deut-
schen Gericht erhoben werden.

Welches deutsche Gericht zuständig ist, richtet sich danach, ob Sie
im Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen
Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in Deutschland haben. Wenn
dies der Fall ist, ergeben sich die zuständigen deutschen Gerichte
aus den Absätzen 1 und 2. Wenn Sie im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäfts-
sitz nicht in Deutschland haben, können Klagen bei dem Gericht
erhoben werden, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.
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Wenn nach dem Gesetz weitere deutsche Gerichtsstände beste-
hen, die nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen werden kön-
nen, können Sie auch dort Klage erheben.

9. Verjährung

Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche nach dem Ge-
setz?

(1) Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelungen

Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren gemäß § 195 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dau-
er und Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjährung während unserer Leistungsprü-
fung

Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,
ist dessen Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-
nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zugeht.
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Erläuterung der Fachausdrücke

Wichtiger Hinweis: Die nachfolgenden Erläuterungen sind ledig-
lich ein Hilfsmittel, das die Verständlichkeit schwieriger Fachaus-
drücke erleichtern soll. Sie sind weder Bestandteil des Versiche-
rungsvertrags noch eine Auslegungshilfe für den Vertrag. Grundla-
ge zur Auslegung sind allein der Text der Versicherungsbedingun-
gen und die dafür maßgeblichen Rechtsvorschriften.

Abrasio corneae (Touchieren, Kürettage)
Oberflächliches Aus-/Abschaben der Hornhaut des Auges.

Arthroskopie
Untersuchung einer Gelenkhöhle mittels Endoskop (Arthroskop).

Arthrotomie
Chirurgische Eröffnung einer Gelenkhöhle.

Autologe Plasma- oder Zelltherapie (ACP autologes conditio-
niertes Plasma, PRP platelet rich plasma)
Aus Eigenblut durch chemische Reizung und mit Hilfe von Zentrifu-
gation oder Filtration steril gewonnenes Konzentrat zur Injektions-
anwendung.

Bauchwandhernien (Hernia ventralis)-Operation Hernia ventra-
lis (abdominalis)
Bauchwandbruch. Vorfall von Eingeweiden durch eine Lücke in der
Bauchwand. Meist Folge einer Verletzung oder Operation.

Bindehautlappenplastik
Chirurgischer Eingriff, bei dem Defekte der Hornhaut des Auges
durch Bindehautanteile (Lappen) abgedeckt werden.

Bulbusextirpation
Entfernung eines Augapfels.

Bullaosteotomie
Chirurgische Eröffnung der Paukenhöhle des Ohres.

Caecumresektion
Chirurgische Teilentfernung des Blinddarms.

Chip-Operation (traumatische OCD Osteochondrosis disse-
cans)
Gelenkserkrankung, bei der ein abgesprengtes Knochen-Knorpel-
Stück zu Reizungen und Komplikationen im Gelenk führt--> Entfer-
nung des Chips.

Darminvagination
Einstülpung einzelner Darmanteile in andere Darmanteile.

Darmresektion
Chirurgische Entfernung von Darmteilen.

Darmverschlingung
Mit Passagehindernis für den Darminhalt einhergehender Ver-
schluss eines Darmanteils.

Discopathie
Krankhafte Veränderung an einer Gelenkscheibe/Bandscheibe (z.
B. Bandscheibenvorfall).

Enterolithen
Operative Entfernung von in der Regel aus Sand in den Futterbe-
standteilen entstandenen Steine.

Enterotomie
Chirurgische Eröffnung des Darms (z. B. zur Fremdkörperentfer-
nung).

Entfernung des distalen Fragmentes beim Griffelbein
Chirurgische Entfernung eines am unteren Abschnittes eines Ne-
benmittelfußknochens abgebrochenen Knochenstückes.

ePET-Therapie ("Equine Platelet Enhancement Therapy")
Durch ein Filtrationsverfahren von sterilen Eigenblut gewonnenes
Thrombozytenkonzentrat, das in regenerationsbedürftige Anteile
des Bewegungsapparates von Pfer-den injiziert wird.

Epiglottiszysten-Operation
Entfernung blasenartiger Veränderungen der Kehldeckelschleim-
haut.

Equines Sarkoid
Entfernung eines Primärtumors. Bei Equiden vorkommender Haut-
tumor.

Exostose-Operation
Durch überschießende Reaktion der Knochenhaut entstehende,
knöcherne Zubildung.

Exstirpation eines Schleimbeutels
Chirurgische Entfernung eines veränderten Schleimbeutels.

Fetotomie
Zerstückelung der (toten) Frucht im Mutterleib bei Schwergeburten.

Fisteloperation
Entfernung eines röhrenförmigen Ganges, der von einem Hohl-
raum/-organ ausgehend Flüssigkeiten (z.B. Eiter) zur Körperober-
fläche nach außen (äußere Fisteloperation) oder ins Körperinnere
(innere Fisteloperation) abgibt.

Fragmentexstirpation (Gleichbein)
Chirurgische Entfernung eines abgesprengten Knochenstückes bei
einem Bruch eines Nebenmittelfußknochens.

Glandula-Entfernung
Chirurgische Entfernung der Nickhautdrüse (-> Nickhaut).

Glandula-Reposition und Fixation
Chirurgische Zurückverlagerung und Fixation der Nickhautdrüse (-
> Nickhaut).

Glaukom
"Grüner Star". Erhöhter Augeninnendruck.

Gleichbeinfraktur
Chirurgische Entfernung eines abgesprengten Knochenstückes bei
einem Bruch eines Nebenmittelfußknochens.

Hornhautnaht
Naht der Hornhaut nach schweren Augenverletzungen.

Hornsäulenoperation
Krankhafte Verdickung an der Innenfläche der Hufhornwand.

Inguinalhernie, traumatisch
Leistenbruch. Vorfall von Darm- oder Netzanteilen in die Leisten-
gegend. Beim Hengst auch als "Hodensackbruch" bezeichnet.

IRAP-Therapie
Therapie mit autologem Plasma.

Karpaltunnelsyndrom-Operation
Durch Verletzungen oder Umfangsvermehrungen verursachte Ein-
engung von Nerven und Gefäßen im Bereich des Vorderfußwurzel-
gelenks. Verursacht schmerzbedingte Lahmheit.

Keloid-Operation
Überschießende Gewebswucherungen. Oftmals Folge einer ver-
gangenen Verletzung.

Keratektomie (Korneasequester, Dermoid)
Chirurgische Entfernung von Hornhaut des Auges bei Defekten
oder Veränderungen (Zubildungen).
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Entfernung eines Knochensequesters
Abgestorbenes und vom umgebenden Gewebe abgetrenntes Kno-
chenstück. Oftmals Folge einer Verletzung.

Kryochirurgie am Auge
Chirurgische Zerstörung veränderten Gewebes mittels Kältean-
wendung.

Laparoskopie
Untersuchung des Bauchinnenraums mittels Endoskop (Laparo-
skop).

Laparotomie, diagnostisch
Chirurgische Eröffnung der Bauchhöhle zu Untersuchungs-
zwecken.

Leberlappenresektion
Chirurgische Teilentfernung eines Leberlappen.

Lidspaltenplastik
Chirurgischer Eingriff zur Korrektur von Lidspaltenanomalien (z.B.
verkürzte Lidspalte durch Narben).

Linsenextraktion
Chirurgische Entfernung der Augenlinse (z. B. bei unfallbedingter
Linsenverlagerung und Linsentrübung).

Linsenimplantation
Chirurgisches Einsetzen einer künstlichen Augenlinse.

Luftröhrenschnitt
Eröffnung der Luftröhre bei Erstickungsgefahr durch Verengung
der oberen Atemwege (z. B. durch Fremdkörper).

Luxation
Verrenkung

Mammatumor
Gut- oder bösartige Geschwulst am Gesäuge.

Milzexstirpation
Chirurgische (Teil-) Entfernung der Milz.

Nahtdehiszenz
Wundheilungsstörung infolge ungenügender Wirkung von Wund-
nähten ("Aufreißen", "Aufplatzen" einer Naht).

Nephrektomie
Entfernung einer Niere (z. B. bei Tumor).

Nephrotomie
Chirurgischer Einschnitt in Nierengewebe (z. B. zur Entfernung von
Nierensteinen).

Nervenschnitt
Durchtrennung bzw. Entfernung eines Nerventeiles (Neurektomie)
zur Schmerzausschaltung.

Nickhaut
Drittes Augenlied bei Tieren, das sich am nasenseitigen Augenwin-
kel befindet.

Nickhautschürze
Chirurgischer Eingriff, bei dem die -> Nickhaut über das Auge ge-
zogen wird und für einige Zeit am Oberlid festgenäht wird (z.B.
zum Schutz verletzter Hornhaut).

Operationen am Ösophagus mit Thoraxöffnung
Operationen an der Speiseröhre.

Ovarektomie
Chirurgische Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke.

Penisreposition
Rückverlagerung eines vorgefallenen Penis in korrekte Lage.

Perinealhernie
Dammbruch. Vorfall von Darm-, Netz- oder Blasenanteilen in den
Dammbereich. Erkennbar als Vorwölbung im Bereich des Anus.

Phimoseoperation
Angeborene oder erworbene Vorhautverengung (z. B. durch Nar-
benbildung).

Rehefuß (Operation)
Schmerzhafte Huferkrankung (Entzündung), die durch verschiede-
ne Faktoren (z. B. Belastung, Fütterung) ausgelöst werden kann.

Rektalschleimhautresektion
Chirurgische Teilentfernung von Mastdarmschleimhaut (z. B. bei
Tumoren oder -> Rektumdivertikeln).

Rektumdivertikel
Ausbuchtung im Bereich des Mastdarms.

Rektumprolaps, einfach
Vorfall des Mastdarms.

Sehnenspaltung (Splitting)
Chirurgisches Verfahren zur Behandlung von Sehnenerkrankun-
gen. Mit einem Skalpell werden zur Förderung des Heilungspro-
zesses Einschnitte in das betroffene Gebiet vorge-nommen.

Sialadenektomie
Chirurgische Entfernung der Speicheldrüsen.

Spatoperation
Erkrankung des Sprunggelenks. Häufige Lahmheitsursache beim
Pferd.

Stammzell-Therapie
Entnahme körpereigener, regenerationsfähiger Zellen, deren Ver-
arbeitung und Verabreichung in regenerationsbedürftige Organe.

Tarsorrhaphie
Chirurgische Verengung der Lidspalte.

Tenotomie
Chirurgische Durchtrennung einer Sehne.

Thorakozentese
Chirurgische Verfahren zum Absaugen bzw. Entfernen von Flüs-
sigkeiten oder Luft in der Brusthöhle.

Thoraxchirurgie
Chirugische Eingriffe am Brustkorb.

Torsionsoperation
Operationen auf Grund einer krankhaften (Ver-) Drehung eines Or-
gans (z.B. Darm, Magen).

Traumatischer Pneumothorax
Verletzungsbedingtes Eindringen von Luft in den Brustraum, das
eine Aufhebung des be-stehenden Unterdrucks bewirkt. Die Lunge
ist bei der Atmung nicht mehr in der Lage, sich auszudehnen und
fällt in sich zusammen (kollabiert).

Trepanieren
Chirurgische Eröffnung einer knöchern umgebenen Höhle (z. B.
Kieferhöhle).

Umbilikalhernie
Nabelbruch. Kann angeboren oder Folge einer Nabelentzündung
sein, oder in jedem Alter durch stumpfe Verletzungen entstehen.

Vitrektomie
Chirurgische Entfernung des Glaskörpers des Auges.

Vulvaplastik
Chirurgischer Eingriff zur Behebung eines unvollständigen Schei-
denverschlusses (z.B. nach Verletzungen).
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Warzen, Kryochirurgie
Warzen sind durch Papillomviren verursachte Geschwülste der
Deckzellen der Haut. Diese werden durch Vereisung entfernt.

Wobblersyndrom-Operation
Versteifung der Halswirbelkörper.

Wundtoilette als Vorbereitung einer Operation im Sinne dieser
Positivliste
Reinigen von Wunden.

Wurzelresektion
Chirurgische Teilentfernung einer Zahnwurzel.

Zahnfisteloperation
Fistel von einer Erkrankung im Bereich des Zahnes ausgehend.

Zwerchfellhernie
werchfellbruch. Vorfall von Bauchorganen in die Brusthöhle durch
Defekte im Zwerchfell. Dieser Zwerchfelldefekt kann angeboren
oder erworben (z. B. durch Unfall) sein.

Zystoskopie
Untersuchung der Harnblase mittels eines Endoskops.

Zystotomie
Chirurgische Eröffnung der Harnblase (z. B. zur Entfernung von
Harnsteinen).
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